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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Anna Schwamberger, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, Maximilian 
Deisenhofer, Anne Franke, Susanne Kurz, Hep Monatzeder, Gabriele Triebel und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Grundschulen stärken VI – Lesekompetenz fördern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schü-
ler an der Grundschule zu fördern. Hierbei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

─ Lesekompetenz verbindlich in der Lehrkräfteausbildung verankern und dabei als fä-
cherübergreifende Aufgabe begreifen 

─ Evaluation der derzeitigen Lage an den Grundschulen 

─ Modellprojekt zur Stärkung der Lesekompetenz nach dem Hamburger Vorbild auf 
den Weg bringen 

 

 

Begründung: 

Der Begriff Lesekompetenz bezeichnet die „Fähigkeit, geschriebene Texte zu verste-
hen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene 
Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men“. Die Lesekompetenz stellt dabei eine Schlüsselqualifikation für Bildung, Arbeit so-
wie gesellschaftliche Teilhabe dar. Zudem beeinflusst sie vor allem in der Grundschule 
die Möglichkeiten zum Lernen in den verschiedenen Fächern und stellt die Basis für 
den Erwerb zusätzlicher Kompetenzen im weiteren Leben dar. Die Chance von Kindern, 
eine entsprechende Lesekompetenz zu entwickeln, wird nach wie vor von deren Le-
bensumständen bestimmt. Dies verweist auf die besondere Verantwortung der Schule, 
den schwächeren Kindern die notwendige Unterstützung zu bieten.    

Seit über zwei Jahren belastet die Coronapandemie den Schulunterricht. Einer Studie 
des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund zufolge hat sich 
dadurch die Lesefähigkeit bei Viertklässlern in Deutschland massiv verschlechtert. Im 
Durchschnitt fehlt den Kindern dabei ein halbes Schuljahr, der Anteil der starken und 
sehr starken Leser sank von 44 Prozent auf 37 Prozent. 28 Prozent können nur 
schwach oder sehr schwach lesen. Die Ergebnisse sind besonders alarmierend, da es 
sich bei den vierten Klassen aufgrund des bevorstehenden Wechsels an die weiterfüh-
renden Schulen um einen besonders kritischen Zeitpunkt handelt. 

An den Grundschulen ist die Lesekompetenz im Bildungs- und Erziehungsziel „Sprach-
liche Bildung“ verankert. Des Weiteren betont die im Schuljahr 2018/2019 gestartete 
Initiative #lesen.bayern die Förderung der Lesekompetenz als Daueraufgabe aller Fä-
cher und aller Schularten. Sie unterstützt die Schulen dabei, die Lesekompetenz von 
Schülerinnen und Schülern aller Altersgruppen zu fördern. Der Leitfaden „Fit im Fach 
durch Lesekompetenz“ sowie ein Unterstützungsportal begleiten die Lehrkräfte dabei 
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mit Methoden und Aufgaben. Hier wird allerdings auf Freiwilligkeit und die Eigeninitia-
tive der Lehrkräfte gesetzt. Auch die fachintegrierte Leseförderung Bayern (FiLBY) stellt 
für die Förderung der Lesekompetenz an Grundschulen einen wichtigen Baustein dar. 
Das Programm ist zur gezielten und systematischen Leseförderung an der Grundschule 
angelegt und deckt dabei die Jahrgangsstufen 2 bis 4 ab. Kern des Programms ist es, 
die Leseflüssigkeit der Schülerinnen und Schüler zu steigern. Bisher können sich die 
Lehrkräfte in einem Selbstlernkurs ausgiebig über das Training informieren. Angehende 
Lehrkräfte können zudem immer noch ihr Studium abschließen, ohne je eine einzige 
Veranstaltung zur Lesekompetenz besucht zu haben. Deshalb fordern wir die ver-
pflichtende Verankerung der Lesekompetenz in der Lehrkräfteausbildung. Dabei soll 
vor allem vermittelt werden, dass die Lesekompetenz nicht isoliert im Fach Deutsch 
behandelt werden darf, sondern fächerübergreifend vermittelt werden muss. 

Das 2015 in Hamburg gestartete Pilotprojekt zur systematischen Leseförderung wurde 
inzwischen auf über 50 Grundschulen ausgeweitet. An diesen Schulen ist eine enorme 
Leistungssteigerung bei den Schülerinnen und Schülern zu erkennen. Bei dem Modell-
projekt wird in den Klassen 2 bis 4 ein besonderer Lese-Lernplan eingesetzt, das soge-
nannte „Leseband“. Dieses beinhaltet regelmäßige, unterrichtsintegrierte Trainingsein-
heiten zur Verbesserung der Leseflüssigkeit und des Wortschatzes und findet mindes-
tens drei Mal pro Woche für jeweils 20 Minuten statt, egal, welches Fach auf dem Stun-
denplan steht. Die Schulen wurden dabei durch die Universität Wuppertal wissenschaft-
lich begleitet. Zusätzlich erhielten die teilnehmenden Schulen eine Personalverstärkung 
im Umfang von einer Lehrerwochenstunde, ein Büchergeld von 1.000 Euro pro Kalen-
derjahr sowie Empfehlungen für Lesematerial. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Anna Schwamberger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/28051 

Grundschulen stärken VI - Lesekompetenz fördern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Anna Schwamberger 
Mitberichterstatter: Peter Tomaschko 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus federführend zuge-
wiesen. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den Antrag 
mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 78. Sitzung am 
25. Mai 2023 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den Antrag in seiner 
67. Sitzung am 13. Juni 2023 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Tobias Gotthardt 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Anna 
Schwamberger, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena 
Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, 
Maximilian Deisenhofer, Anne Franke, Susanne Kurz, Hep Monatzeder, Gabriele 
Triebel und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/28051, 18/29458 

Grundschulen stärken VI – Lesekompetenz fördern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Ich frage die fraktionslosen Ab

geordneten, mit welchem Votum sie abstimmen wollen. Kollege Busch! – Enthaltung. 

Kollege Rieger! – Wie CSU. Kollege Swoboda! – Enthaltung. Kollege Plenk! – Enthal

tung. Kollege Klingen! – Enthaltung. Kollege Dr. Müller! – Enthaltung. – Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.
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